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1. Hochschulaufgaben und Dienstaufgaben des Lehrpersonals mit ausdrück-
lichem Bezug zum Handlungsfeld Internationalisierung und potenzieller 
Relevanz im Kontext der Dozentenmobilität 

 
Art. 3 BayHIG1 Aufgaben im differenzierten Hochschulsystem 
(1) 1Den Universitäten obliegen die Pflege und Weiterentwicklung der Wissenschaf-
ten durch Grundlagenforschung und anwendungsbezogene Forschung und die wis-
senschaftlich basierte Lehre. 2Beides soll sich an den höchsten internationalen Maß-
stäben ausrichten. 3Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur selbstständigen Ent-
wicklung und Anwendung wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnisse in Wissen-
schaft und beruflicher Praxis. 
[…] 
 
Art. 77 BayHIG Studiengänge, gestufte Studienstruktur, sonstige Studien 
[…] 
(6) 1Die Hochschulen können fremdsprachige Studiengänge anbieten. 2Ebenso kön-
nen sie gemeinsam mit ausländischen, insbesondere europäischen Partnerhoch-
schulen internationale Studiengänge entwickeln, in denen Studienabschnitte und 
Prüfungen an der ausländischen Hochschule erbracht werden. 3Die Hochschulen 
können außerhalb eines Studiums insbesondere zur Förderung des internationalen 
Austauschs auch Veranstaltungen wie Summer Schools entwickeln. 
[…] 
 
Art. 84 BayHIG Prüfungen, Prüfungsordnungen, Verordnungsermächtigung 
[…] 
(5) 1Hochschulen für angewandte Wissenschaften, an denen Bachelorstudiengänge 
Übersetzen und Dolmetschen bestehen, können im Einvernehmen mit dem Staats-
ministerium in anderen als den in diesen Studiengängen angebotenen Fremdspra-
chen Hochschulprüfungen für nicht immatrikulierte Personen durchführen (Exter-
nenprüfungen). 2Diese Personen müssen über die Qualifikation für ein Studium an 
einer Hochschule für angewandte Wissenschaften in Bayern verfügen und die staat-
liche Prüfung für Übersetzerinnen und Übersetzer oder die staatliche Prüfung für 
Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen oder Übersetzer und Dolmetscher in der 
betreffenden Fremdsprache in Bayern abgelegt haben. 3Voraussetzung ist eine aus-
reichend breite Vertretung des jeweiligen Fachs einschließlich der erforderlichen 
fachlichen Prüfungskompetenz durch das hauptberuflich tätige wissenschaftliche 
und künstlerische Personal an dieser Hochschule oder an einer mit dieser kooperie-
renden Hochschule. 4Externenprüfungen sind wie ein Studiengang akkreditierungs-
pflichtig gemäß Art. 7 Abs. 4; die Rechtsverordnung nach Art. 7 Abs. 4 Satz 2 gilt 
entsprechend. 
[…] 
 
Art. 98 BayHIG Lehrbefähigung, Lehrbefugnis 
[…] 
(10) 1Aufgrund der Feststellung der Lehrbefähigung erteilt die Universität oder 
Kunsthochschule auf Antrag der habilitierten Person die Lehrbefugnis in dem Fach-
gebiet der Lehrbefähigung. 2Dies gilt nicht, wenn die habilitierte Person Universitäts-
professorin oder Universitätsprofessor des Fachgebiets der Lehrbefähigung ist. 3Die 
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Lehrbefugnis soll im Einvernehmen mit der zuständigen Fakultät Personen erteilt 
werden, die sich an der betreffenden Hochschule als Juniorprofessorin oder Junior-
professor bewährt haben. 4Auf Antrag der zuständigen Fakultät kann die Lehrbefug-
nis auch erhalten, wer die entsprechende Lehrbefähigung oder Lehrbefugnis an ei-
ner anderen Universität oder an einer dieser gleichstehenden Hochschule des In- 
oder Auslandes besitzt. 5Die Lehrbefugnis soll im Einvernehmen mit der zuständigen 
Fakultät Personen erteilt werden, die sich an der betreffenden Hochschule als Nach-
wuchsgruppenleiterin oder Nachwuchsgruppenleiter bewährt haben. 6Mit der Ertei-
lung der Lehrbefugnis ist das Recht zur Führung der Bezeichnung „Privatdozentin“ 
oder „Privatdozent“ verbunden. 7Der Widerruf der Lehrbefugnis bestimmt sich nach 
Art. 70. 
[…] 
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2. Berücksichtigung(sfähigkeit) von Lehre im Ausland im Rahmen der Lehr-
verpflichtung 

 
Art. 65 BayHIG Dienstrechtliche Sonderregelungen für Juniorprofessorinnen, 
Juniorprofessoren, Nachwuchsprofessorinnen und Nachwuchsprofessoren 
[…] 
(2) 1Das Beamtenverhältnis auf Zeit von Juniorprofessorinnen, Juniorprofessoren, 
Nachwuchsprofessorinnen und Nachwuchsprofessoren wird, sofern dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen, auf Antrag der Beamtin oder des Beamten aus den 
in Satz 2 genannten Gründen verlängert. 2Gründe für eine Verlängerung sind: 
1. Beurlaubung nach den Art. 89 und 90 BayBG, 
2. Beurlaubung nach Art. 93 Abs. 4 und Art. 94 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BayBG, 
3. Beurlaubung für eine wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit, für ein Sti-

pendium oder eine außerhalb des Hochschulbereichs oder im Ausland durchge-
führte wissenschaftliche, künstlerische oder berufliche Aus-, Fort- oder Weiter-
bildung, 

4. Grundwehr- und Zivildienst oder 
5. Inanspruchnahme von Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitge-

setz oder Beschäftigungsverbote nach dem Mutterschutzgesetz in dem Umfang, 
in dem eine Erwerbstätigkeit nicht erfolgt ist. 

[…] 
 
§ 1 AVBayHIG2 Eigenverantwortung der Hochschulen, Zuständigkeiten 
[…] 
(2) Nehmen Lehrpersonen im öffentlichen Interesse Aufgaben außerhalb ihrer Hoch-
schule wahr, die die Ausübung der Lehrtätigkeit ganz oder teilweise ausschließen, 
kann die Präsidentin oder der Präsident für die Dauer der Wahrnehmung dieser Auf-
gaben im Rahmen des Deputats-Budgets nach § 7 die Lehrverpflichtung ermäßigen 
oder von der Lehrverpflichtung freistellen. 
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3. Potenzielle Anknüpfungspunkte im Nebentätigkeitsrecht 
 
Hinweis: Lehre außerhalb der eigenen Hochschule gehört regelmäßig nicht zum 
Hauptamt, sondern wird im Rahmen einer Nebentätigkeit wahrgenommen. Das gilt 
auch für die Lehre an ausländischen Hochschulen. Der normative Rahmen für Ne-
bentätigkeiten ergibt sich aus dem Beamten- und Nebentätigkeitsrecht des jeweili-
gen Landes. Einschlägige Regelungen finden sich gelegentlich im Hochschulgesetz, 
typischerweise im Beamtengesetz, in der (allgemeinen) Nebentätigkeitsverordnung 
und meist in einer speziellen Nebentätigkeitsverordnung für den Hochschulbereich. 
In diesen Vorschriften wird das Thema der Lehre im Ausland allerdings kaum oder 
gar nicht explizit angesprochen. 
Im Folgenden werden daher die Normen aus den vorgenannten Regelungen (in Bay-
ern: BayHIG, BayBG, BayNV und BayHSchLNV) aufgeführt, die (auch) für die Lehre 
im Ausland potenziell von Bedeutung sein können. 
 
Art. 56 BayHIG Nebentätigkeit und Mitarbeiterbeteiligung 
(1) 1Für beamtetes wissenschaftliches und künstlerisches Personal erlässt das 
Staatsministerium nach Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat die Vorschriften nach Art. 85 BayBG. 
2Dort sollen auch die in Art. 82 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 BayBG aufgeführten ge-
nehmigungsfreien Nebentätigkeiten näher bestimmt werden. 3Soweit auf beamtetes 
wissenschaftliches und künstlerisches Personal die Vorschriften über die Arbeitszeit 
der Beamtinnen und Beamten nicht anzuwenden sind, ist bei ihnen eine Beeinträch-
tigung dienstlicher Interessen durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten in der Re-
gel zu besorgen, wenn diese den zeitlichen Umfang der Dienstaufgaben an durch-
schnittlich einem individuellen Arbeitstag wöchentlich übersteigen. 4Es können auch 
folgende Tätigkeiten als Nebenamt übertragen werden: 
1. im Zusammenhang mit dem Hauptamt stehende Lehr- und Unterrichtstätigkeiten 

einschließlich der Studiengangsentwicklung und -leitung im Bereich der Weiter-
bildung (Art. 78), wenn diese über die der Beamtin oder dem Beamten oblie-
gende und auch erbrachte Lehrverpflichtung hinausgehen und nicht mit einer 
Ermäßigung der Lehrverpflichtung verbunden sind, 

2. die Durchführung anwendungsbezogener Forschungs- und Entwicklungsvorha-
ben der Hochschulen für angewandte Wissenschaften im Auftrag Dritter, wenn 
der Drittmittelgeber im Rahmen des Finanzierungsplans Mittel für die Gewäh-
rung einer Vergütung zur Verfügung stellt und die Beamtin oder der Beamte für 
die Durchführung dieses Vorhabens keine Ermäßigung der Lehrverpflichtung er-
hält, sowie 

3. Tätigkeiten im Wissens- und Technologietransfer, für die die Beamtin oder der 
Beamte keine Entlastung im Hauptamt, insbesondere keine Ermäßigung der 
Lehrverpflichtung erhält und für die der Hochschule Mittel aus den Transferleis-
tungen zur Verfügung stehen. 

5Die Höhe der Vergütung für die Nebenämter im Sinne von Satz 4 wird – abweichend 
von Art. 85 Abs. 2 BayBG – von der Hochschule festgesetzt: 
1. im Fall des Satzes 4 Nr. 1 im Rahmen der erzielten Einnahmen aus Gebühren 

und privatrechtlichen Entgelten, 
2. im Fall des Satzes 4 Nr. 2 im Rahmen der vom Drittmittelgeber für die Gewäh-

rung einer Vergütung zur Verfügung gestellten Mittel, 
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3. im Fall des Satzes 4 Nr. 3 im Rahmen der aus den Transferleistungen zur Ver-
fügung stehenden Mittel. 

6Der Umfang der Tätigkeiten im Nebenamt nach Satz 4 soll zusammen mit sonstigen 
genehmigten Nebentätigkeiten die in Satz 3 geregelte zeitliche Grenze nicht über-
schreiten. 7In den Vorschriften nach Satz 1 kann ferner geregelt werden, dass Tätig-
keiten, die im Zusammenhang mit den in Satz 4 genannten Tätigkeiten stehen, auch 
beamtetem wissenschafts- und kunststützenden Personal als Nebenamt übertragen 
werden können; Satz 6 gilt entsprechend. 
[…] 
 
Art. 61 BayHIG Freistellung von Dienstaufgaben 
(1) 1Für die Dauer von in der Regel einem Semester kann die Hochschule Professo-
rinnen und Professoren 
1. an Universitäten sowie in wissenschaftlichen Fächern an Kunsthochschulen un-

ter Berücksichtigung ihrer Leistungen in Forschung und Lehre zur Förderung 
ihrer dienstlichen Forschungstätigkeit, 

2. an Kunsthochschulen unter Berücksichtigung ihrer Leistungen in Forschung, 
Kunst und Lehre zur Förderung künstlerischer Entwicklungsvorhaben, 

3. an Hochschulen für angewandte Wissenschaften unter Berücksichtigung ihrer 
Leistungen in der Lehre und in der anwendungsbezogenen Forschung für eine 
ihrer Fortbildung dienlichen praxisbezogene Tätigkeit oder für die Durchführung 
anwendungsbezogener Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

von der Verpflichtung zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen unter Belassung ihrer 
Bezüge befreien. 2Satz 1 findet zur Stärkung der Forschungstätigkeiten entspre-
chende Anwendung auf Professorinnen und Professoren, bei denen die Vorausset-
zungen für die Gewährung einer familienpolitischen Teilzeit oder Beurlaubung vor-
liegen. 
(2) 1Eine Freistellung unter Belassung der Dienstbezüge im Umfang von in der Regel 
zwei Semestern kann Professorinnen und Professoren auch für wirtschaftliche Tä-
tigkeiten einschließlich Unternehmensgründungen gewährt werden, die mit Aufga-
ben der jeweiligen Hochschule in den Bereichen Forschung, künstlerische Entwick-
lung sowie Wissens- und Technologietransfer zusammenhängen (Gründungsfreise-
mester). 2Wirtschaftliche Tätigkeiten im Sinne des Satzes 1 von Professorinnen und 
Professoren im Beamtenverhältnis unterliegen während der Freistellung nicht den 
Vorgaben des Nebentätigkeitsrechts. 
[…] 
 
Art. 81 BayBG3 Nebentätigkeit auf Verlangen des Dienstherrn, Genehmigungs-
pflicht 
(1) Beamte und Beamtinnen sind verpflichtet, auf schriftliches Verlangen ihres 
Dienstherrn eine Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung) im öffentlichen 
Dienst zu übernehmen, sofern diese Tätigkeit ihrer Vorbildung oder Berufsausbil-
dung entspricht und sie nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. 
(2) 1Beamte und Beamtinnen bedürfen zur Übernahme jeder anderen Nebentätigkeit 
der vorherigen Genehmigung, soweit die Nebentätigkeit nicht nach Art. 82 Abs. 1 
genehmigungsfrei ist. 2Als Nebentätigkeit gilt nicht die Wahrnehmung öffentlicher 
Ehrenämter sowie die unentgeltliche Führung der Vormundschaft, Betreuung oder 
Pflegschaft für Angehörige; ihre Übernahme ist vor Aufnahme dem oder der unmit-
telbaren Dienstvorgesetzten schriftlich anzuzeigen. 
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(3) 1Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen ist, dass durch die Ne-
bentätigkeit dienstliche Interessen beeinträchtigt werden. 2Ein solcher Versagungs-
grund liegt insbesondere vor, wenn die Nebentätigkeit 
1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft des Beamten oder der Beamtin so stark in 

Anspruch nimmt, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflichten 
behindert werden kann, 

2. den Beamten oder die Beamtin in einen Widerstreit mit dienstlichen Pflichten 
bringen kann, 

3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der der Beamte oder 
die Beamtin angehört, tätig wird oder tätig werden kann, 

4. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit des Beamten oder der Beamtin beein-
flussen kann, 

5. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit 
des Beamten oder der Beamtin führen kann, 

6. dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann. 
3Die Voraussetzung des Satzes 2 Nr. 1 gilt in der Regel als erfüllt, wenn die zeitliche 
Beanspruchung durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten in der Woche acht Stun-
den überschreitet. 4Das Vorliegen eines Versagungsgrundes nach Satz 3 ist beson-
ders zu prüfen, wenn abzusehen ist, dass die Entgelte und geldwerten Vorteile aus 
genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten im Kalenderjahr 30 v.H. der jährlichen 
Dienstbezüge des Beamten oder der Beamtin bei Vollzeitbeschäftigung überschrei-
ten werden; das Ergebnis der Prüfung ist aktenkundig zu machen. 5Die Genehmi-
gung ist auf längstens fünf Jahre zu befristen; sie kann mit Auflagen und Bedingun-
gen versehen werden. 6Beamte und Beamtinnen können verpflichtet werden, nach 
Ablauf eines jeden Kalenderjahres ihren Dienstvorgesetzten eine Aufstellung über 
alle im Kalenderjahr ausgeübten genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten und die 
dafür erhaltenen Entgelte und geldwerten Vorteile vorzulegen. 7Ergibt sich eine Be-
einträchtigung dienstlicher Interessen nach Erteilung der Genehmigung, so ist diese 
zu widerrufen. 
(4) 1Nebentätigkeiten, die nicht auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des 
Dienstherrn übernommen wurden oder bei denen der oder die Dienstvorgesetzte ein 
dienstliches Interesse an der Übernahme der Nebentätigkeit nicht anerkannt hat, 
dürfen nur außerhalb der Arbeitszeit ausgeübt werden. 2Ausnahmen dürfen nur in 
besonders begründeten Fällen, insbesondere im öffentlichen Interesse, zugelassen 
werden, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und die versäumte Arbeits-
zeit nachgeleistet wird. 
(5) 1Beamte und Beamtinnen dürfen bei der Ausübung von Nebentätigkeiten Einrich-
tungen, Personal oder Material des Dienstherrn nur bei Vorliegen eines öffentlichen 
oder wissenschaftlichen Interesses mit vorheriger Genehmigung und gegen Entrich-
tung eines angemessenen Entgelts in Anspruch nehmen. 2Das Entgelt hat sich nach 
den dem Dienstherrn entstehenden Kosten zu richten und muss den besonderen 
Vorteil berücksichtigen, der dem Beamten oder der Beamtin durch die Inanspruch-
nahme entsteht. 3Der Beamte oder die Beamtin ist verpflichtet, soweit bei der Aus-
übung von Nebentätigkeiten Einrichtungen, Personal oder Material des Dienstherrn 
in Anspruch genommen werden, auf Verlangen über Art und Umfang der Nebentä-
tigkeiten, die hierdurch erzielte Vergütung sowie über Art und Umfang der Inan-
spruchnahme Auskunft zu geben. 4Die Vergütung sowie Art und Umfang der Inan-
spruchnahme können geschätzt werden, wenn hierüber keine Auskunft gegeben 
wird oder über entsprechende Angaben keine ausreichende Aufklärung gegeben 
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werden kann oder Aufzeichnungen nicht vorgelegt werden, die nach beamtenrecht-
lichen Rechtsvorschriften zu führen sind. 
(6) 1Die Entscheidungen nach den Abs. 1 bis 5 trifft, soweit nichts anderes bestimmt 
ist, die oberste Dienstbehörde. 2Sie kann ihre Befugnisse durch Rechtsverordnung 
auf andere Behörden übertragen. 
(7) 1Anträge auf Erteilung einer Genehmigung (Abs. 2) oder auf Zulassung einer 
Ausnahme (Abs. 4 Satz 2) und Entscheidungen über diese Anträge bedürfen der 
Textform. 2Von den Beamten und Beamtinnen sind die für die Entscheidung erfor-
derlichen Nachweise über Art und Umfang der Nebentätigkeit zu führen. 3Das dienst-
liche Interesse (Abs. 4 Satz 1) ist aktenkundig zu machen. 
 
Art. 82 BayBG Genehmigungsfreie Nebentätigkeit 
(1) 1Nicht genehmigungspflichtig ist 
1. eine Nebentätigkeit, die auf Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn über-

nommen wird, 
2. eine unentgeltliche Nebentätigkeit mit Ausnahme 

a) der Übernahme eines Nebenamtes, einer in Art. 81 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 
1 nicht genannten Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft sowie einer 
Testamentsvollstreckung, 

b) der Übernahme einer gewerblichen Tätigkeit, der Ausübung eines freien Be-
rufs oder der Mitarbeit bei einer dieser Tätigkeiten, 

c) des Eintritts in ein Organ eines Unternehmens, sofern es sich bei dem Un-
ternehmen nicht um eine Genossenschaft handelt, sowie der Übernahme 
einer Treuhänderschaft, 

3. die Verwaltung eigenen oder der eigenen Nutznießung unterliegenden Vermö-
gens, 

4. eine schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische Tätigkeit oder Vor-
tragstätigkeit, 

5. die mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende selbstständige 
Gutachtertätigkeit von Professoren und Professorinnen an staatlichen Hoch-
schulen sowie von Beamten und Beamtinnen an wissenschaftlichen Instituten 
und Anstalten, 

6. die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften oder Berufs-
verbänden oder in Selbsthilfeeinrichtungen der Beamten und Beamtinnen. 

2Die Unentgeltlichkeit einer Nebentätigkeit nach Satz 1 Nr. 2 wird durch die Gewäh-
rung einer angemessenen Aufwandsentschädigung oder einer Gegenleistung von 
geringem Wert nicht ausgeschlossen. 
(2) 1Liegen Anhaltspunkte für eine Verletzung von Dienstpflichten vor, können 
Dienstvorgesetzte verlangen, dass Beamte und Beamtinnen über Art und Umfang 
nicht genehmigungspflichtiger Nebentätigkeiten und die hieraus erzielten Vergütun-
gen schriftlich Auskunft erteilen und die erforderlichen Nachweise führen. 2Eine nicht 
genehmigungspflichtige Nebentätigkeit ist von den Dienstvorgesetzten ganz oder 
teilweise zu untersagen, wenn bei ihrer Ausübung dienstliche Pflichten verletzt wer-
den. 
(3) Art. 81 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. 
 
Art. 84 BayBG Beendigung der Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst 
Endet das Beamtenverhältnis, so enden, wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt 
wird, auch die Nebenämter und Nebenbeschäftigungen, die im Zusammenhang mit 
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dem Hauptamt übertragen worden sind oder die auf schriftliches Verlangen, Vor-
schlag oder Veranlassung des Dienstherrn übernommen worden sind. 
 
Art. 85 BayBG Ausführungsverordnung 
(1) 1Die zur Ausführung der Art. 81 bis 84 notwendigen Vorschriften über die Neben-
tätigkeit erlässt die Staatsregierung durch Rechtsverordnung. 2In ihr kann auch be-
stimmt werden, 
1. welche Tätigkeiten als öffentlicher Dienst im Sinn dieser Vorschriften anzusehen 

sind oder ihm gleichstehen, 
2. ob und inwieweit für eine im öffentlichen Dienst ausgeübte oder auf Verlangen, 

Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn übernommene Nebentätigkeit 
eine Vergütung gezahlt wird oder eine erhaltene Vergütung abzuführen ist und 
diese Vergütung geschätzt werden kann, wenn hierüber keine Auskunft gegeben 
wird oder über entsprechende Angaben keine ausreichende Aufklärung gege-
ben werden kann oder Aufzeichnungen nicht vorgelegt werden, die nach beam-
tenrechtlichen Rechtsvorschriften zu führen sind, 

3. inwieweit Auskunft über eine Vergütung aus einer genehmigungspflichtigen Ne-
bentätigkeit zu erteilen ist, 

4. unter welchen Voraussetzungen bei der Ausübung von Nebentätigkeiten Ein-
richtungen, Personal oder Material des Dienstherrn in Anspruch genommen wer-
den dürfen und welches Entgelt hierfür zu entrichten ist, 

5. das Nähere hinsichtlich der Auskunftspflicht nach Art. 81 Abs. 3 Satz 6 und 
Abs. 5 Satz 3, Art. 82 Abs. 2 und 3, der Schätzung nach Art. 81 Abs. 5 Satz 4, 
Art. 82 Abs. 3 sowie der Unentgeltlichkeit nach Art. 82 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 
Satz 2. 

(2) 1Im staatlichen Bereich kann das zuständige Staatsministerium in Ergänzung ei-
ner Rechtsverordnung nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 die Höhe der Vergütung für eine 
Nebentätigkeit durch Verwaltungsvorschriften regeln. 2Wird eine Verwaltungsvor-
schrift nicht erlassen, ist die Höhe der Vergütung vom zuständigen Staatsministe-
rium durch Einzelentscheidung zu bestimmen. 3Verwaltungsvorschriften und Einzel-
entscheidungen bedürfen der Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen 
und für Heimat. 
 
§ 1 BayNV4 Geltungsbereich 
1Diese Verordnung gilt für die Beamten und Dienstanfänger des Staates, der Ge-
meinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen unter der Aufsicht des Staates 
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 2Sie 
gilt auch für Ruhestandsbeamte und frühere Beamte hinsichtlich der Nebentätigkei-
ten, die sie vor Beendigung des Beamtenverhältnisses ausgeübt haben. 3Sie gilt 
nicht für Nebentätigkeiten, auf die die Bayerische Hochschullehrernebentätigkeits-
verordnung Anwendung findet. 
 
§ 1 BayHSchLNV5 Geltungsbereich 
1Diese Verordnung gilt für  
1. das hauptberufliche wissenschaftliche und künstlerische Personal (Art. 2 Abs. 1 

BayHSchPG) im Beamtenverhältnis an den staatlichen Hochschulen und an den 
Hochschulen im Sinn des Art. 1 Abs. 3 BayHSchPG, 
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2. das im Beamtenverhältnis stehende Hochschulpersonal im Sinn von Art. 35 Abs. 
1 und Art. 38 Satz 1 BayHSchPG, soweit nicht allgemein geltende dienstrechtli-
che Vorschriften entgegenstehen, 

3. Ruhestandsbeamte, die vor Beendigung des Beamtenverhältnisses zum Perso-
nenkreis der Nr. 1 oder 2 gehörten, hinsichtlich der Nebentätigkeiten, die sie vor 
Beendigung des Beamtenverhältnisses ausübten. 

2Auf beamtetes nichtwissenschaftliches Personal finden § 5 und auf entpflichtete 
Hochschullehrer der Erste, Dritte, Vierte und Fünfte Abschnitt Anwendung. 
 
§ 16 BayHSchLNV Vergütung für Nebentätigkeiten im bayerischen öffentlichen 
Dienst 
(1) Für eine Nebentätigkeit im bayerischen öffentlichen Dienst (§ 5) darf grundsätz-
lich eine Vergütung nur gewährt werden 
1. bei Gutachtertätigkeiten, 
2. bei Tätigkeiten, für die auf andere Weise eine geeignete Arbeitskraft ohne er-

heblichen Mehraufwand nicht gewonnen werden kann, 
3. bei Tätigkeiten, deren Ausübung – unbeschadet § 17 Abs. 1 Satz 2 – ohne Zah-

lung einer Vergütung dem Beamten nicht zugemutet werden kann. 
(2) Eine Vergütung darf nicht gewährt werden, wenn der Beamte für die Wahrneh-
mung der Nebentätigkeit im Hauptamt angemessen entlastet wird. 
(3) 1Vergütungen nach Absatz 1 dürfen für die in einem Kalenderjahr ausgeübten 
Nebentätigkeiten folgende Beträge nicht übersteigen: 
Bei Beamten der  Höchstbetrag 
Besoldungsgruppen 
A 13 bis A 16, C 1 kw bis C 3 kw, W 1 und W 2,  4 908 € 
C 4 kw, W 3,  5 520 € 
2Für die Bemessung des Höchstbetrags ist die Besoldungsgruppe maßgebend, der 
der Beamte am Ende des Kalenderjahrs angehört. 3Innerhalb des Höchstbetrags ist 
die Vergütung nach Umfang und Bedeutung der Nebentätigkeit abzustufen. 4Mit Aus-
nahme von Tage- und Übernachtungsgeldern dürfen Auslagen nicht pauschaliert 
werden. 
 
§ 17 BayHSchLNV Ablieferungspflicht 
(1) 1Vergütungen für eine oder mehrere Nebentätigkeiten, die im öffentlichen oder in 
dem ihm gleichstehenden Dienst (§ 4) oder auf Vorschlag oder Veranlassung seines 
Dienstherrn ausgeübt werden, sind von dem Beamten insoweit an den Dienstherrn 
im Hauptamt abzuliefern, als sie für die in einem Kalenderjahr ausgeübten Tätigkei-
ten den Höchstbetrag nach § 16 Abs. 3 Satz 1 übersteigen. 2Soweit es sich hierbei 
um Nebentätigkeiten als Aufsichtsrat, Vorstand oder in einem sonstigen Organ oder 
Gremium eines privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisierten Unternehmens 
sowie um Nebentätigkeiten bei Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts handelt, entfällt der Ablieferungsfreibetrag. 3Die Ablieferung der Ver-
gütungen für Tätigkeiten im Sinn des Satzes 2 unterbleibt, wenn die hierfür zuge-
flossenen Vergütungen insgesamt den Betrag von 100 € im Kalenderjahr nicht über-
schreiten. 
(2) 1Bei der Festsetzung des abzuliefernden Betrags sind von den Vergütungen Auf-
wendungen abzusetzen, die im Zusammenhang mit der Nebentätigkeit nachweislich 
entstanden sind. 2Voraussetzung für den Abzug ist, daß der Beamte für diese Auf-
wendungen keinen Auslagenersatz erhalten hat. 
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(3) Vergütungen für in einem Kalenderjahr ausgeübte Nebentätigkeiten nach Absatz 
1 sollen abgeliefert werden, sobald sie insgesamt – abzüglich der Aufwendungen 
nach Absatz 2 – den ablieferungsfreien Höchstbetrag übersteigen. 
(4) 1Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 hat der Beamte von der Vergütung für 
eine Nebentätigkeit im Sinn des Absatzes 1, die eine allgemein übliche Architekten- 
oder Ingenieurleistung darstellt, sechs v.H. des erhaltenen Honorars gemäß der Ho-
norarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) an den Dienstherrn im Haupt-
amt abzuführen; nicht zum Honorar zählen gesondert in Rechnung gestellte Neben-
kosten im Sinn von § 7 HOAI sowie die vereinnahmte Umsatzsteuer. 2Werden die 
Leistungen im Rahmen einer Gesellschaft erbracht, so tritt der dem Gesellschafter-
anteil entsprechende Anteil am Honorar an die Stelle des Honorars. 3§ 16 Abs. 1 und 
3 sind nicht anzuwenden. 4Die Festsetzung erfolgt durch die Hochschule. 
 
§ 18 BayHSchLNV Ausnahmen von §§ 16 und 17  
(1) § 16 Abs. 1 und 3 und § 17 sind nicht anzuwenden auf Vergütungen für 
1. eine Lehr- oder Unterrichtstätigkeit, 
2. eine Mitwirkung bei Prüfungen, 
3. eine schriftstellerische, wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit oder eine 

Vortragstätigkeit, 
4. Tätigkeiten auf dem Gebiet der anwendungsbezogenen oder wissenschaftlichen 

Forschung, 
5. eine mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende selbständige 

Gutachtertätigkeit gemäß § 7, 
6. Tätigkeiten als gerichtlicher oder staatsanwaltschaftlicher Sachverständiger, 
7. Gutachtertätigkeiten von Ärzten, Zahnärzten oder Tierärzten für Versicherungs-

träger oder für andere juristische Personen des öffentlichen Rechts, 
8. ärztliche, zahnärztliche oder tierärztliche Verrichtungen der in Nummer 7 ge-

nannten Personen, für die nach den Gebührenordnungen Gebühren zu zahlen 
sind, 

9. Arbeitnehmererfindungen, 
10. Tätigkeiten, die ausschließlich während eines unter Fortfall der Dienstbezüge 

gewährten Urlaubs von mehr als drei Monaten oder in besonderen Ausnahme-
fällen von mehr als einem Monat ausgeübt werden, 

11. Tätigkeiten, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs oder im öffentlichen 
Interesse notwendig sind, soweit das Staatsministerium eine Ausnahme von der 
Ablieferungspflicht für erforderlich hält, 

12. die vertretungsweise Wahrnehmung der Planstelle eines wissenschaftlichen 
oder künstlerischen Beamten an einer Hochschule, 

13. die Tätigkeit als Professor gemäß Art. 18 Abs. 8 Satz 1 BayHSchPG, 
14. Tätigkeiten im Vollzug staatlicher Programme und in staatlich geförderten Ein-

richtungen, die der Innovationsförderung oder dem Technologietransfer dienen, 
15. Tätigkeiten als Rechtsvertreter vor Gericht auf Grund eines Auftrags einer Kör-

perschaft des öffentlichen Rechts. 
(2) §§ 24 und 25 bleiben unberührt. 
 
§ 22 BayHSchLNV Allgemeine Genehmigung 
(1) 1Die Genehmigung nach § 21 Abs. 1 gilt allgemein als erteilt, wenn die Voraus-
setzung des § 21 Abs. 1 Satz 2 vorliegt und ein Entgelt nicht zu entrichten ist. 2Die 
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Inanspruchnahme ist der Hochschule anzuzeigen, sofern es sich nicht um eine ge-
ringfügige und vereinzelte Inanspruchnahme handelt. 
(2) Professoren oder Juniorprofessoren gilt die Inanspruchnahme von Einrichtun-
gen, Personal oder Material, die ihnen zur Erfüllung ihrer Dienstaufgaben zur Verfü-
gung stehen, für allgemein als genehmigt geltende und genehmigungsfreie Neben-
tätigkeiten allgemein als genehmigt, soweit die Nebentätigkeiten Lehr- oder For-
schungsaufgaben auf ihren Fachgebieten fördern und dienstliche Interessen nicht 
beeinträchtigt werden. 
(3) Absatz 2 findet keine Anwendung, wenn 
1. eine Nebentätigkeit für ausländische Auftraggeber ausgeübt werden soll oder 
2. eine Nebentätigkeit ausgeübt werden soll, die unter Geheimhaltung steht oder 

deren wissenschaftliche Ergebnisse nicht veröffentlicht werden dürfen oder 
3. im Zusammenhang mit der Nebentätigkeit im Bereich von Einrichtungen der 

Hochschule oder des Universitätsklinikums mit radioaktiven Stoffen im Sinn der 
geltenden Strahlenschutzbestimmungen umgegangen werden soll, es sei denn, 
daß der Umgang atomrechtlich genehmigungsfrei ist oder daß die Einrichtung, 
der Professor oder der Juniorprofessor persönlich für den Umgang mit solchen 
Stoffen eine unanfechtbare Genehmigung der zuständigen atomrechtlichen Ge-
nehmigungsbehörde erhalten hat. 

(4) 1Den in § 13 Abs. 1 Genannten gilt die bei der Privatbehandlung erforderliche 
Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material in den Kliniken, sons-
tigen klinischen Einrichtungen und Abteilungen allgemein als genehmigt, soweit 
dienstliche Interessen nicht beeinträchtigt werden. 2Die Zahl der Krankenbetten, die 
für die Privatbehandlung in Anspruch genommen werden dürfen, wird vom Staats-
ministerium bestimmt. 
(5) Den Vorständen der Tierkliniken und sonstigen klinischen Einrichtungen gilt die 
bei der genehmigten privaten Tierbehandlung erforderliche Inanspruchnahme von 
Einrichtungen, Personal oder Material in der klinischen Einrichtung allgemein als ge-
nehmigt, soweit dienstliche Interessen nicht beeinträchtigt werden. 
(6) 1Bestehen Zweifel über das Vorliegen der Voraussetzungen, unter denen die In-
anspruchnahme gemäß Absatz 2 als allgemein genehmigt gilt, leitet zunächst die 
Hochschule eine Prüfung ein, in deren Rahmen die Leitung der Einrichtung und der 
Dekan zu hören sind. 2Nach Abschluß der Prüfung stellt die Hochschule fest, ob und 
inwieweit die Voraussetzungen, unter denen die Inanspruchnahme gemäß Absatz 2 
als allgemein genehmigt gilt, vorliegen; liegen sie nur zum Teil vor, stellt er das Maß 
der zulässigen Inanspruchnahme fest; liegen die Voraussetzungen des Absatzes 2 
nicht vor, ist ein Genehmigungsantrag zu veranlassen. 
(7) Die Hochschule kann die allgemeine Genehmigung gemäß den Absätzen 2, 4 
und 5 im Einzelfall widerrufen oder mit Nebenbestimmungen versehen. 

 
 

1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) vom 5. August 2022, GVBl. S. 414; zuletzt geän-
dert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2024, GVBl. S. 257. 
2 Ausführungsverordnung zum Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz (AVBayHIG) vom 13. Februar 
2023, GVBl. S. 66; zuletzt geändert durch die Verordnung vom 29. Juli 2024, GVBl. S. 395. 
3 Bayerisches Beamtengesetz (BayBG) vom 29. Juli 2008, GVBl. S. 500), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 4. Oktober 2023, GVBl. S. 595. 
4 Verordnung über die Nebentätigkeit der Beamten (Bayerische Nebentätigkeitsverordnung – BayNV) 
vom 14. Juni 1988, GVBl. S. 160, ber. S. 210; zuletzt geändert durch §§ 1 und 2 der Verordnung vom 
22. Juni 2021, GVBl. S. 397. 
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5 Verordnung über die Nebentätigkeit des beamteten wissenschaftlichen und künstlerischen Personals 
an den staatlichen Hochschulen (Bayerische Hochschullehrernebentätigkeitsverordnung – BayH-
SchLNV) vom 15. September 1992, GVBl. S. 428; zuletzt geändert durch § 1 Abs. 75 der Verordnung 
vom 26. März 2019, GVBl. S. 98. 
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